
gültig ab: 01.10.2010 

Anlage 1 zu § 4 der Kita­Satzung (Öffnungszeiten) 

Die Öffnungszeiten sind i.d.R. für Kinder in Kindertageseinrichtungen bis zum Schuleintritt wie folgt festgesetzt: 

Einrichtung:  Öffnungstage:  Öffnungszeiten:  Betreuungsalter: 

Kinderkrippe  Montag bis Freitag  von 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr  nach Ablauf der Muttschutzfrist bis zur Vollendung des 
dritten Lebensjahres 

Kindergarten  Montag bis Freitag  von 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr  ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum 
Schuleintritt 

Die Öffnungszeiten sind i.d.R. für schulpflichtige Kinder wie folgt festgesetzt: 

Einrichtung:  Öffnungstage:  Öffnungszeiten:  Betreuungsalter: 
Übergangsbetreuung ­ Früh  Montag bis Freitag  von 06.00 Uhr bis Schulbeginn  1. bis 4. Schuljahr 
Übergangsbetreuung ­ Nachmittag  Montag bis Freitag  Schulschluss bis 18.00 Uhr  1. bis 4. Schuljahr


